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RS OGH 1982/6/22 5Ob652/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1982

Norm

ZPO §467 A

ZPO §467 Ca

Rechtssatz

Der Beklagte, der in der Hauptsache obsiegt, aber einen Erfolg des Rechtsmittels des Gegners gegen die

Sachentscheidung befürchtet, kann den in Beschlußform in das Urteil aufgenommenen Ausspruch über die

Zuständigkeit anfechten.
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